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Die Gemeinde                                                                         informiert: 
  

                                                                 Längenfeld, am 13.06.2017 
 

 
Am 23. Mai 2017 hat der Gemeinderat von Längenfeld seine 3. öffentliche Gemeinderatssit-
zung in diesem Jahr abgehalten. Auszugsweise die wichtigsten Beschlüsse, die dabei ge-
fasst wurden: 
 
Geplante Bodenaushubdeponie Längenfeld-Winklen / Grundsatzbeschluss: Der Gemeinderat be-
schließt einstimmig, der vorgestellten bzw. geplanten „Bodenaushubdeponie Längenfeld-Winklen“ (betr. 
Gste. 6230/1, 11798, 6492/7 u. TF 11797) zuzustimmen. Es darf nur Bodenaushubmaterial aus dem Ge-
meindegebiet Längenfeld angeliefert werden (keine Baurestmassen, keine Brechanlage, keine Aufberei-
tung). Sämtliche Kosten (verstärkte Ausführung bzw. Sanierung der Zufahrtsstraßen, Errichtung von erfor-
derlichen Ausweichen (Ausbuchtungen für Gegenverkehr) und die entsprechende Herstellung der Brücken 
sowie die Vermessung der angelieferten Massen alle 2 Jahre) übernehmen die ARGE-Betreiber.  
 
Ansuchen um Gewährung Mietzinsbeihilfe: Der Gemeinderat hat die vorliegenden Ansuchen um Ge-
währung von Mietzinsbeihilfe einstimmig genehmigt.  
 
WLV Imst, Baufeld Tuiflahn – Interessentenbeitrag für das Jahr 2017: Der Gemeinderat hat einstimmig 
beschlossen, für das von der WLV Imst durchgeführte Arbeitsfeld TUIFLAHN, P 2010, für das Jahr 2017 
einen Interessentenbeitrag in Höhe von € 144.000,-- (budgetiert waren € 126.000,-- - somit Überschreitung 
um € 18.000,--) zu leisten (18 % von geplanten Ausgaben für das Jahr 2017 in Höhe von € 800.000,--).  
 
Dienstbarkeitsvertrag zwischen TIGAS-Erdgas GmbH und der GGAG Platthof-Bruggen-Aschbach-
Brand: Der Gemeinderat erteilt einstimmig dem Substanzverwalter der GGAG Platthof-Bruggen-Aschbach-

Brand den Auftrag, den vorliegenden Dienstbarkeitsvertrag abzuschließen (Verlegung Gasleitung durch 
TIGAS auf dem Gst. 9167/1).  
 
Breitbandversorgung im Gemeindegebiet Längenfeld – Anschlusskosten: Der Gemeinderat hat ein-
stimmig beschlossen, die Kosten für Anschlüsse Breitband (Glasfaserkabel) ab 01.01.2017 und bis auf 
weiteres wie folgt festzusetzen:  
Objekte mit Gasanschluss: Anschlusskosten pauschal € 100,--, Verlegung Leerrohr bis 10 m (von der 
Grundstücksgrenze Richtung Objekt) pauschal: € 150,--, über 10 m € 25,--/lfm.  
Objekt ohne Gasanschluss: Anschlusskosten pauschal: € 100,-- (hier wird das Leerrohr bis 1 m hinter die 
Grundstücksgrenze verlegt, sofern das Grundstück direkt an einen öffentlichen Weg angrenzt). Kosten 
Leerrohr von Grundstücksgrenze bis zum Objekt lt. Aufwand (siehe Postwurf v. 13.04.2017).  
 
Volksschule Gries (Stilllegung ab 01.09.2017): Der Gemeinderat nimmt den Bericht des Bürgermeisters 
sowie den Antrag betreffend Stilllegung der Volksschule Gries einstimmig zur Kenntnis.  
 
Ergänzung bzw. Änderung Gebühren für Entsorgung von Wurzeln und Wurzelstöcken sowie  
Tierische Nebenprodukte-Entsorgungsgebühr: Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, ab 
01.06.2017 und bis auf weiteres die Gebühren für die Entsorgung von Wurzeln u. Wurzelstöcken wie folgt 
festzusetzen: pro Wurzelstock pauschal € 15,-- (die Entsorgungsgebühren bei der Energie AG betragen für 
die Gemeinde € 90,-- pro Tonne).  
Weiters wurde einstimmig beschlossen, ab 01.06.2017 und bis auf weiteres die Gebühren (Entsorgungsge-
bühren) für Kadaver – tierische Nebenprodukte (Material der Kategorien 1, 2 und 3 (SRM-Schlachtabfälle) 
von derzeit € 0,35 pro kg auf € 0,39 pro kg zu erhöhen bzw. festzusetzen.  
 
Friedhofserweiterung Längenfeld – Grundsache mit Frau Gstrein Agnes, Unterlängenfeld 10: Der 
Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, von Frau Gstrein Agnes das Gst. 9726/2 (Örtlichkeit OL.) im 
Tauschwege zu erwerben. Im Zuge des Tausches räumt die Gemeinde der Firma Gstreingastro GmbH mit 
dem Sitz in Sölden das Nutzungsrecht an 3 – 4 Parkplätzen im Bereich des Gst. 12470/1 (= öffentl. Gut – 
neben Sparkasse Längenfeld) zur Nutzung ein (Einräumung Nutzungsrecht – keinerlei Abgrenzung der 
Parkplätze erlaubt). Dieser Tausch erfolgt ohne Aufzahlung.  
 

 

http://www.laengenfeld.tirol.gv.at/
mailto:gemeinde@laengenfeld.tirol.gv.at


- 2 - 

Grundverkauf: Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, der Familie Haas Maria Theresia, geb. Kup-
rian u. Haas Michael in D-65366 Geisenheim ein Teilstück Grund aus dem Gst. 12128 (= öffentl. Gut – 
Örtlichkeit Dorf) im Ausmaß von rund 69 m² um den Kaufpreis von € 112,83 pro m², somit insgesamt  
€ 7.785,27, käuflich zu überlassen.  
 
Weiters hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, Herrn Schöpf Thomas, wh. in Huben 24, ein Teil-
stück Grund aus dem Gst. 12914 (= öffentl. Gut) im Ausmaß von 7 m² um den Kaufpreis von € 129,69 pro 
m², somit insgesamt € 907,83, käuflich zu überlassen. 
 
Verpachtung: Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, Herrn Auer Johann Georg in Unterlängenfeld 
83 eine Teilfläche aus dem Gst. 12401/1 (= öffentl. Gut) im Ausmaß von rund 30 m² (jene Fläche, die der-
zeit eingezäunt ist) pachtweise bis auf Widerruf zu überlassen (Pachtpreis jährlich € 20,-- zuzügl. Index).  
 
Zustimmung zur Errichtung Hochbehälter auf einer Teilfläche des Gst. 9726/14 (Wassergen. Ober- u. 
Unterlängenfeld): Der Gemeinderat erteilt dem Substanzverwalter der GGAG Oberlängenfeld den Auftrag, 
den vorliegenden Dienstbarkeitsvertrag abzuschließen, wonach der Wassergen. Ober- u. Unterlängenfeld 
das Recht auf Errichtung und Erhaltung zweier Hochbehälter, eines Sammelschachtes sowie unterirdischer 
Leitungen (insbesondere der Überlauf-, Zulauf, Ablauf- und Entleerungsleitungen für die neuen Hochbehäl-
ter zur Wasserspeicherung sowie für die Verbindung zwischen den beiden neuen Hochbehältern und den 
bereits bestehenden Hochbehältern) und eines Druckunterbrechers auf dem Gst. 9726/14 GB 80102 Län-
genfeld eingeräumt wird.  
 
Entwurfsauflage u. Erlassung Bebauungspläne (Entwurfsauflage v. 30.05.2017 bis 28.06.2017):  
 
Bebauungsplan „B157 Dorferau 11“ und erg. Bebauungsplan „B157/E1 Dorferau 11 – Jeitner“ (Gst. 
12100/27 – Markus Jeitner u. Mag. Helga Wuschko, Unterlängenfeld 7).  
 
1.Änderung Bebauungsplan „B4 Oberried“ und 1. Änderung des erg. Bebauungsplanes „B4/E1 Oberried – 
Holzknecht“ (Gst. .1508/2 – Mag.Arch. Hermann Holzknecht, Oberried 61 a).  
 
Bebauungsplan „B155 Burgstein 6 – Aparthotel Burgstein“ (Gste. 9548/2 und 9549 – Maximilian Gufler, 
Burgstein 64).  
 
Erlassung Bebauungsplan:  
 
Bebauungsplan „B154 Oberried 5“ und des ergänzenden Bebauungsplanes „B154/E1 Oberried 5 – Neu-
rauter“ (Gst. .1509 – Reinhold Neurauter, Oberried 62 a) 
 
Änderung Flächenwidmungsplan u. Änderung Örtliches Raumordnungskonzept (Entwurfsauflage v. 
30.05.2017 bis 28.06.2017):  
 
Umwidmung im Bereich der Gste. 9548/2, 9549 u. TF Gst. 11586 (Örtlichkeit Burgstein – Maximilian Gufler, 
Burgstein 64) in Widmungen mit Teilfestlegungen.  
 
31. ÖRK.-Änderung im Bereich des Gst. 12081 (Örtlichkeit Au – Firmenparkplatz Firma Elektro Optimal 
GmbH & Co KG, Winklen 191).  
 
Umwidmung Gst. 12081 (Örtlichkeit Au) von dzt. Freiland in Sonderfläche Parkplatz.  
 
Baumeisterarbeiten für das Bauvorhaben Abwasserbeseitigungsanlage Einsatzzentrum Längenfeld: 

Der Gemeinderat nimmt einstimmig zur Kenntnis, daß die Baumeisterarbeiten für das BV Abwasserbeseiti-
gungsanlage Einsatzzentrum Längenfeld an die Firma FRÖSCHL AG & Co KG in 6500 Landeck mit einer 
Nettoauftragssumme von € 266.855,39 vergeben werden.  
 
Ankauf Kinderspielgeräte für Spielplatz Oberried u. Spielplatz Winklen: Der Gemeinderat hat einstim-
mig beschlossen, die erforderlichen Kinderspielgeräte um den Gesamtbetrag von max. € 10.000,-- (für 
beide Kinderspielplätze Oberried und Winklen) anzukaufen.  
 

Anstellung Bauhofmitarbeiter/in: Der Gemeinderat hat mehrheitlich beschlossen, Herrn de Boer Gerard, 
wh. in Oberlängenfeld 107, als Bauhofmitarbeiter nach den Bestimmungen des Tiroler Gemeindevertrags-
bedienstetengesetzes 2012 anzustellen.  
 
 

Der Bürgermeister: 
Richard Grüner  


